Europaweit umstritten
Sehr geehrter Herr Templeton, 

vielen Dank für Ihren Leserbrief und Ihre Stellungnahme als Mediziner. Sie haben mich dazu angeregt, nochmals genauer über das Thema nachzudenken.   

   Das erste betrifft den Prozess der Verfassungsänderung hinsichtlich der Humanforschung, um den es in meinem Kommentar ging – ein keineswegs innerschweizerisches Problem, sondern im Rahmen der EU-Bioethik-Konvention (BEK) europaweit diskutiert.
 Was ist eigentlich eine Verfassung? Im Wesentlichen doch ein grundlegender Schutz elementarer Menschenrechte. Man kann von einer geradezu heiligen ethischen Essenz sprechen, die in den Verfassungen der europäischen Staaten enthalten ist. Den Künstler Joseph Beuys hat dies einmal zu der Aussage veranlasst, es könnten einem regelrecht „die Tränen kommen“, wenn man den Text des Grundgesetzes liesst.  
Wozu Verfassungen ändern?  
Angesichtsdessen entsteht bei mir die Frage: Weshalb müssen Verfassungen überhaupt geändert, bzw. ergänzt werden? Die Erfahrung zeigt, dass es oft deshalb geschieht, weil man wegen anderer Interessen die Grundrechte auf bestimmten Gebieten einschränken will. Ein Beispiel ist die Verfassungsänderung, die 1956 in Deutschland vorgenommen wurde, um die allgemeine Wehrpflicht wieder einzuführen. Gemäss Grundgesetz hat jeder Mensch das Recht auf freie Wahl von Beruf und Wohnort, Zwangsarbeit ist verboten. Dieses Grundrecht wird eingeschränkt, wenn junge Männer dazu gezwungen werden, Militär- oder Zivildienst zu leisten. Ebenso das Grundrecht auf Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau; denn die Wehrpflicht gilt nur für Männer. Die Verfassung musste also geändert werden, um die Grundrechte für einen bestimmten Fall aushebeln zu können. Man hat dadurch eigentlich ein verfassungswidriges Gesetz in die Verfassung selbst eingebaut. Sie ist seitdem in sich selbst widersprüchlich. Ähnlich verhält es sich mit dem kürzlich verhängten allgemeinen Minarettverbot auf Verfassungsebene in der Schweiz, die weltweit Kritik ausgelöst hat. Auch hier war eine Verfassungsänderung nötig, weil die Verfassung eigentlich Religionsfreiheit als Grundrecht garantiert. Es ist (bzw. war) eigentlich verfassungswidrig, den Bau religiöser Gebäude grundsätzlich zu verbieten; das sonst übliche Genehmigungsverfahren bei Neubauten durch die Bauverwaltung der Gemeinden müsste im Prinzip ausreichen und der dadurch gebotene demokratischen Schutz gegen Missbrauch genügen. - Anhand dieser Beispiele wird deutlich, inwiefern Verfassungsänderungen zuweilen den Zweck haben, Grundrechte einzuschränken. 

   Das Gleiche gilt meines Erachtens bezüglich des in Rede stehenden Humanforschungsartikels Art.118b (der am 7. März 2010 von der Schweizer Bevölkerung angenommen wurde) und des Arguments, ohne ihn wären die Verhältnisse auf diesem Gebiet „ungenügend oder nicht geregelt“ gewesen. Sie waren eigentlich schon geregelt. Dies nicht nur durch die Verfassung, sondern auch im Rahmen der Bioethik-Konvention, die von der Schweiz unterschrieben wurde. Ausserdem bestanden Reglungen durch die Kantone. In einigen von ihnen war die jetzt legale fremdnützige Humanforschung an Urteilsunfähigen sogar vollständig verboten. 

Rechtsschutz  

Sie schreiben „täglich (werden) im Sinne eines unkontrollierten Versuchs Kinder unnötigerweise Risiken ausgesetzt“ indem ihnen ungenügend untersuchte Medikamente verabreicht werden, deren Situation mit Art. 118b durch die Forschung an speziellen Testpersonen verbessert werden könne. Das mag sein. Wie aber steht es mit den Rechten jener Testgruppen? Auch diese müssen geachtet werden. So medizinisch sinnvoll die Forschung auch sein mag: die Vorteile der einen dürfen nicht ohne weiteres mit den Nachteilen anderer erkauft werden. Das zu gewährleisten ist Art.118b aber nicht ausreichend, was ich unten genauer aufzeige. Die medizinische Sicht allein darf nicht ausschlaggebend sein. Sie muss durch die rechtswissenschaftliche ergänzt, wenn nötig auch begrenzt werden. Professor Kurt Seelmann, Rechtswissenschaftler der Universität Basel, hält Art.118b für verfassungswidrig, weil er dem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit widerspricht, wozu er in der NZZ ausführlich Stellung bezog. Mit dieser Kritik steht er in Europa nicht allein. Die deutsche Regierung hat die BEK, die im Wesentlichen sinngleich mit Art.118b ist, nicht einmal unterschrieben. Auch Österreich und Frankreich haben sie abgelehnt. Wenn daher bezüglich meiner Kritik (und der Wochenschrift) von „peinlichem Ausrutscher“ die Rede ist, waren wir damit wenigstens nicht in schlechter Gesellschaft.  

   Also eine ganze Reihe von Organisationen, Staaten und Wissenschaftlern sind gegen die BEK, mithin auch gegen den Inhalt des Schweizer Art.118b. Das heisst sie sind gegen fremdnützige Forschung zum Beispiel an Kindern, selbst wenn diese nur an wissenschaftlich ausgewählten Gruppen durchgeführt wird (und dadurch andere Kinder entlastet werden könnten). Gruppen, die Risiken tragen müssen, um anderen zu nutzen. Doch welche Gruppen sollen das sein? Gut möglich, dass es eher Randgruppen wie Waisen- oder Flüchtlingskinder trifft, bei denen eine Einwilligung nicht erst bei besorgten Eltern eingeholt werden muss. Ähnlich steht es mit alleinstehenden Demenzpatienten und Behinderten. 

Unterm Strich   
Unterm Strich gesehen gibt es also durch den Art.118b gar keine bessere Regelung von etwas bisher Ungeregeltem, sondern eine Legalisierung auf Verfassungsebene von etwas, was bisher eben verfassungswidrig war. Ähnlich wie in den beiden obigen Beispielen von der Wehrpflicht und dem Minarettverbot werden damit verfassungswidrige Elemente in die Verfassung eingebaut, wodurch eine juristisch fragwürdige Selbstwidersprüchlichkeit entsteht.  
   Eine ähnliche Selbstwidersprüchlichkeit lässt sich übrigens auch innerhalb Art.118b nachweisen. In diesem Artikel ist (ähnlich wie in dem Abstimmungsheftchen, das die Schweizer Bürger zum Entscheid vorgelegt erhielten) sehr viel von „Menschenwürde“, „unabhängiger Prüfung“ usw. die Rede. Man sollte aber genauer hinschauen, was de facto real herauskommt. Konkret heisst es gleich in Art.118b/a. (siehe Originaltext im Kästchen), dass Versuche nur nach Einwilligung erlaubt sind, aber: „Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.“ Im Begleittext wird der „Notfall“ als ein solch möglicher Ausnahmefall erwähnt. Ein weiter Begriff! Darunter könnte auch die Pandemie irgendeiner neuen Schweinegrippe oder ähnliches verstanden werden, die es aufgrund einer angeblich prekären Lage nötig mache, Impfungen mit ungeprüften Stoffen als Impfstoffversuche durchzuführen. Im bisherigen Verfassungstext waren solche Ausnahmen nicht vorgesehen, sondern die körperliche Unantastbarkeit in jedem Fall zu schützen. 
   Das Einwilligungsrecht beschränkt sich in Art.118b zudem nicht nur auf die an den Versuchen „teilnehmenden … Personen“, sondern kann auch von den „gemäss Gesetz berechtigten Personen“ wahrgenommen werden;  also etwa von staatlichen Behörden, die Kinder- Alten oder Behindertenheimen übergeordnet sind, oder von Chefärzten, wenn keine Angehörigen verfügbar sind. Diese Personen dürfen seit Annahme von Art.118b prinzipiell Versuche an Menschen genehmigen. Der Art.118b/d.(siehe Kästchen) sieht zwar eine „unabhängige Überprüfung des Forschungsvorhaben“ im Hinblick auf den „Schutz der teilnehmenden Personen“ vor, doch sollte bekannt sein, dass selbst unabhängige Ethikkommissionen erfahrungsgemäss gar nicht so unabhängig sind und oft ethische Massstäbe anlegen, die weit unter dem liegen, was beispielsweise eine christliche oder anthroposophische Haltung verlangen würden; man denke nur an die Vivisektion und den buchstäblich wegwerfenden Umgang mit menschlichen Embryonen; auch an diverse „unabhängige Kommissionen“ zur Genehmigung von Impfmitteln, deren Mitglieder selbst am Impfgeschäft mitverdienen. 
   Wie also steht es mit dem Einwilligungsrecht? Für Kinder und Urteilsunfähige fällt es von vornherein weg. Sie dürfen Risiken ausgesetzt werden, ohne zugestimmt zu haben. Das musste vor Art.118b und der Biokonvention als verfassungswidrig eingestuft werden, weil die körperliche Unantastbarkeit in jedem Fall zu gewährleisten war. Auch hier also eine Abschwächung der Grundrechte. 
Eine kleine Textanalyse  
Über Art. b/b. habe ich mich im Kommentar schon geäussert. Besonders wichtig ist aber auch Art.118b/c. (siehe Kästchen). Hier steht der fürsorglich klingende Satz: „Lässt das Forschungsvorhaben keinen unmittelbaren Nutzen für die urteilsunfähigen Personen erwarten, so dürfen die Risiken und Belastungen nur minimal sein.“ Hier ist zunächst einmal die oben charakterisierte Selbstwidersprüchlichkeit relevant, die in diesem Fall zu Art.118b/d. (siehe Kästchen) besteht, demzufolge der „Schutz der teilnehmenden Personen gewährleistet“ sein müsse. Einerseits soll er gewährleistet sein, andererseits wird er durch Art.118b/c unterminiert. Der Schutz ist also nur noch bedingt gewährleistet. 
   Art.118b/c ist ja eine negative Wenn nicht – So nicht - Formulierung (ähnlich wie Art.118b/b.), oder genauer: Lässt nicht - so nur minimal. Das expliziert aber: Lässt doch - so maximal oder wenigstens nicht minimal. Wozu diese unklaren Wendungen und Windungen? Warum schreibt man nicht einfach, die Risiken müssen in jedem Fall minimal sein! 
   Ausserdem: Wie leicht lässt sich medizinisch durch Theorien darlegen, es sei ein „unmittelbarer Forschungsnutzen“ zu erwarten! Damit werden sich die Forscher aus Wissenschaft und Industrie immer herausreden können, dass aufgrund dieser oder jener Theorien ein Forschungsnutzen zu erwarten war, selbst wenn er dann nicht eingetreten ist. 
   Doch selbst wenn die Belastung nach Ansicht der Wissenschaftler wirklich nur „minimal“ wäre, auch darüber gibt es geteilte Ansichten. So würden beispielsweise der Grossteil der (“unabhängigen“) Schulmediziner die Folgen einer regulären Impfung als „minimal“ klassifizieren. Erfahrungen von Eltern und alternativen Medizinern hingegen beschreiben die Impffolgen als schwer bis katastrophal. Kurz: das Wort „minimal“ bietet keinen wirklichen Schutz. Und wer fragt schon danach oder klagt gar, wenn urteilsunfähige Versuchspersonen ohne Angehörige in Mitleidenschaft gezogen werden?
Und so geht es weiter im Text: Warum steht in Art.118b/c.: „Lässt das Forschungsvorhaben keinen unmittelbaren Nutzen für die urteilsunfähigen Personen erwarten, so dürfen die Risiken und Belastungen nur minimal sein.“(siehe Kästchen). Und nicht: „Lässt das Forschungsvorhaben keinen unmittelbaren Nutzen für die an den Versuchen teilnehmenden Personen erwarten, so dürfen die Risiken und Belastungen nur minimal sein.“? Diese scheinbare Kleinigkeit ist in Wirklichkeit von grosser Bedeutung. Es ist doch ein Unterschied, ob ein Forschungsnutzen für die an den Versuchen teilnehmenden Personen zu erwarten sein muss oder nur für die Personengruppe, die dasselbe Krankheitsbild haben! 
   Wer daran zweifelt, ob der Artikel wirklich so gemeint sein könne, kann sich in diesem Fall durch die Erläuterungen der (von der Schweizerischen Eidgenossenschaft herausgegebenen) Abstimmungsbroschüre selbst belehren lassen, wo es eindeutig heisst: „Zudem muss das Forschungsergebnis der teilnehmenden Person oder aber Personen mit der gleichen Krankheit zugute kommen.“ (kursiv durch I.H.) In Wahrheit machen auch die ausführlicheren Erläuterungsschriften der Eidgenossenschaft keinen Hehl daraus, dass durch Art.118b fremdnützige Forschung legalisiert wird. Kurz: Schwer belastende Menschenversuche sind an Urteilsunfähigen gemäss Art.118b/c. auch dann erlaubt, wenn sie für die Versuchspersonen selbst keinen Nutzen erwarten lassen. Im Klartext: Man kann einen geistig Behinderten durch Medikamentenversuche schädigen, wenn aufgrund medizinischer Hypothesen postuliert werden kann, diese Versuche könnten einen Forschungsnutzen für die betreffende Krankheitsgruppe erwarten lassen.
 
Freie Forschung?

Statt der Pharmaindustrie im Sinne eines falschen Freiheitsverständnisses gefährliche juristische Freiräume zu öffnen, wäre es an der Zeit, Rechtsformen für ein wirklich freies Geistesleben zu schaffen, in dem auch alternative, zum Beispiel goetheanistische Formen der Naturwissenschaft und Medizin zu ihrem Recht kämen. Deren Forschungsmethoden können nämlich auf riskante Menschen- und Tierversuche verzichten. Oder glaubt man, Rudolf Steiner hätte erst an Ratten ausprobieren müssen, ob die von ihm erforschten Therapien wirksam sind?
 

   Alternative Forschungsmethoden werden derzeit schon in der staatlichen Grundausbildung konsequent aus dem Curriculum verbannt. Eine wirkliche Forschungsfreiheit (geschweige denn Studierfreiheit im Sinne Humboldts) besteht also gar nicht. Die Gelder fliessen alle in einen materialistisch ausgerichteten Wissenschaftsbetrieb, der nach der Methode Francis Bacons Vivisektion und ähnliche Fehltritte als legitime Forschungsmittel salonfähig machte. Es ist ein Weg, der - in einem Wort gesagt - das “Herumprobieren“ zur Methode erklärt hat. Ein geistloser Weg, der nicht anders zu Ergebnissen kommen kann als indem er die jüngeren Brüder der Menschen, die Tiere, in traurigster Weise entwürdigt. Man hat Grund genug zur Frage: Welche Achtung der Menschenwürde ist von Forschern zu erwarten, bei denen der mitleidlose Umgang mit Tieren zur Tagesordnung gehört? - Nur eine echte Befreiung des Geisteslebens böte der Naturwissenschaft die Chance, intelligentere Forschungsmethoden zu entwickeln, die mit der Würde aller Geschöpfe vereinbar sind.
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! Der Bund erldsst Vorschriften iiber die Forschung am Menschen, soweit der
Schutz seiner Wiirde und seiner Personlichkeit es erfordert. Er wahrt dabei die
Forschungsfreiheit und trigt der Bedeutung der Forschung fir Gesundheit und
Gesellschaft Rechnung.

2 Fiir die Forschung in Biologie und Medizin mit Personen beachtet er folgende
Grundsitze:

a.

Jedes Forschungsvorhaben setzt voraus, dass die teilnehmenden oder geméss
Gesetz berechtigten Personen nach hinreichender Aufklarung ihre Einwilli-
gung erteilt haben, Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen. Eine Ablehnung
ist in jedem Fall verbindlich.

Die Risiken und Belastungen fiir die teilnehmenden Personen diirfen nicht in
einem Missverhéltnis zum Nutzen des Forschungsvorhabens stehen.

Mit urteilsunfihigen Personen darf ein Forschungsvorhaben nur durch-
gefithrt werden, wenn gleichwertige Erkenntnisse nicht mit urteilsféhigen
Personen gewonnen werden konnen. Lisst das Forschungsvorhaben keinen
unmittelbaren Nutzen fiir die urteilsunfdhigen Personen erwarten, so diirfen
die Risiken und Belastungen nur minimal sein.

Eine unabhingige Uberpriifung des Forschungsvorhabens muss ergeben
haben, dass der Schutz der teilnehmenden Personen gewihrleistet ist.




Kästchen mit dem originalen Gesetzestext aus dem Abstimmungsheftchen
� Siehe: www.bioethik-konvention.de


� Wer hier wieder entgegnen wollte, Art.118b/c. garantiere doch den „Schutz der teilnehmenden Personen“, müsste man antworten:  Ja und nein. Nein im Sinne eines unbedingten Schutzes, wie er im ursprünglichen Verfassungstext gewährt wird. Ja im Sinne der anderen Sätze in Art.118b. Der Schutz wird nicht unbedingt gewährt, sondern im Sinne von Wenn-dann-Sätzen wie: Wenn der Forschungsnutzen gross ist, so auch eine grössere Belastung tolerierbar. Denn wenn ein grosser Nutzen für eine Patientengruppe zu erwarten ist, so diese Logik, darf wohl auch die Belastung einiger Personen dieser Gruppe ethisch in Kauf genommen werden. Das ist die angedeutete Selbstwidersprüchlichkeit des Artikels. 


� In einem (soweit mir bekannt) einzigen Fall liess Steiner einen Tierversuch durchführen, wobei er neben der Wahrung der völligen Schmerzlosigkeit betonte, dass dies normalerweise nicht in seinem Sinne sei, in diesem Fall aber eine einmalige Ausnahme gemacht würde, um gegenüber der Schulwissenschaft einen äusseren Beweis in der Hand zu haben.
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